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Wichtige Mitteilung  

für alle Mitglieder des Versorgungswerkes

Beiträge ab 1. Januar 2021

Gemäß § 13 der Versorgungsordnung richten sich die monatlichen Pflichtbeiträge zum Versorgungswerk der Landesärztekammer 

Hessen nach den jeweils geltenden Bestimmungen des § 161 Abs. 1 und 2 SGB VI (Sozialgesetzbuch VI).

Gesetzliche Rechengrößen 2021

Beitragssatz 

zur gesetzlichen Rentenversicherung  

und zum Versorgungswerk 

Beitragsbemessungsgrenze monatlich

Monatliche Pflichtbeiträge ab 1. Januar 2021

Angestellte Ärztinnen und Ärzte

mit Befreiung von der gRV1

ohne Befreiung von der gRV2

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

ohne Vertragsarztzulassung in Hessen3

mit Vertragsarztzulassung in Hessen3

außerhalb Hessens

Selbstständig Tätige ohne Niederlassung

Weitere Beitragsarten 

Mindestbeitrag nach  

§ 13 der Versorgungsordnung

Höherversorgung

(Pflichtbeitrag + Höherversorgung)

1  Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) auf Antrag  

gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI

2  ohne Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV)  

gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI und mit Beitragsermäßigung nach § 9 Abs. 3 der Satzung

3  nach § 18 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte

alte Bundesländer

18,6 % des monatlichen sozialversicherungspflichtigen Einkommens

7.100,00 € 

Beitrag maximal

1.320,60 € 

  660,30 €

1.320,60 € 

    660,30 €

1.320,60 € 

1.320,60 €

alte Bundesländer:    132,06 €

neue Bundesländer:  124,62 €

alte Bundesländer:    2.641,20 €

neue Bundesländer: 2.492,40 €

neue Bundesländer

6.700,00 €

Beitrag maximal

1.246,20 €

   623,10 €

1.246,20 €

1.246,20 €

Aus dem Versorgungswerk
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Bekanntmachungen der Kassenärztlichen Vereinigung

Anordnung und Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen auf der Grundlage des 

Bedarfsplans 2019 mit dem Arztstand 01.10.2020 unter dem Vorbehalt der 

Nichtbeanstandung durch das HMSI

Der Landesausschuss der Ärzte und Kran-

kenkassen in Hessen hat am 26. Novem-

ber 2020 unter Zugrundelegung des Arzt-

standes 01.10.2020 im Rahmen eines 

Umlaufverfahrens folgende Beschlüsse 

gefasst:

I. Es wird festgestellt, dass im Bereich der 

Kassenärztlichen Vereinigung Hessen 

in den Tabellen 1 bis 5 jeweils darge-

stellten Versorgungsebenen in den mit 

ÜV gekennzeichneten Planungsberei-

chen und Fachgruppen eine Überver-

sorgung (ÜV) gemäß § 101 SGB V in 

Verbindung mit § 103 Abs. 1 SGB V 

vorliegt.

II. In Anwendung des § 103 Abs. 1 Satz 2 

SGB V in Verbindung mit § 16 b Abs. 2 

Zulassungsverordnung für Vertrags-

ärzte (Ärzte-ZV) werden für diese 

Planungsbereiche und Fachgruppen 

Zulassungsbeschränkungen angeord-

net.

III. Bei den Planungsbereichen und Fach-

gruppen, in denen gemäß § 103 Abs. 3 

SGB V in Verbindung mit § 26 Abs. 1 

Bedarfsplanungs-Richtlinie Zulassun-

gen erfolgen dürfen, ist die Anzahl der 

freien Sitze in den Tabellen 1 bis 5 aus-

gewiesen.

Zulassungsanträge und die hierfür erfor-

derlichen Unterlagen gem. § 18 Ärzte-ZV 

sind bis zum 12.02.2021 an die Kassenärzt-

liche Vereinigung Hessen, Zulassungsaus-

schuss für Ärzte/Psychotherapie, Europa-

Allee 90, 60486 Frankfurt, zu senden.

Der Zulassungsausschuss berücksichtigt 

bei dem Auswahlverfahren nur die nach 

der Bekanntmachung fristgerecht und 

vollständig abgegebenen Zulassungsan-

träge. Unter mehreren Bewerbern ent-

scheidet der Zulassungsausschuss nach 

pflichtgemäßem Ermessen unter Berück-

sichtigung folgender Kriterien:

• berufliche Eignung,

• Dauer der bisherigen ärztlichen Tätig-

keit,

• Approbationsalter,

• Dauer der Eintragung in die Warteliste 

gem. § 103 Abs. 5 Satz 1 SGB V

• bestmögliche Versorgung der Ver-

sicherten im Hinblick auf die räumliche 

Wahl des Vertragsarztsitzes,

• Entscheidung nach Versorgungs-

gesichtspunkten (z.B. Fachgebiets-

schwerpunkt, Barrierefreiheit).

 siehe Anlage 1 bis 5

Redaktioneller Hinweis:

Im Zusammenhang mit dieser Veröffentli-

chung der Beschlüsse des Landesaus-

schusses vom 26. November 2020 wird 

vorsorglich darauf aufmerksam gemacht, 

dass durch zwischenzeitliche Beschlüsse 

des Zulassungsausschusses für Ärzte/Psy-

chotherapie diese Veröffentlichung par-

tiell überholt sein kann. Niederlassungs-

willigen Ärzten/Psychotherapeuten wird 

daher empfohlen, sich beim Zulassungs-

ausschuss oder dem für den Niederlas-

sungsort zuständigen KVH-Beratungs-

Center über die Gültigkeit dieser Veröf-

fentlichung zu informieren.

Matthias Mann

Rechtsanwalt,

Vorsitzender des Landesausschusses  

der Ärzte und Krankenkassen in Hessen 




